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Bangladeschs Textilindustrie nach der Katastrophe 
von Savar – Business as usual oder nachhaltige 
Veränderungen?

ELISABETH FINK 

Der Fabrikeinsturz von Savar im April 2013 forderte über 1.200 Tote und ist so-
mit nicht nur das verheerendste Fabrikunglück Bangladeschs, sondern ebenso die 
weltweit tödlichste Tragödie in der Geschichte der Textilindustrie. Obgleich das 
Ausmaß dieser Katastrophe, bei dem zudem über 2.500 Menschen zum Teil schwer 
verletzt wurden, folglich seinesgleichen sucht, reiht sich Savar in eine Vielzahl 
von Fabrikeinstürzen und -bränden in der bangladeschischen Textilindustrie ein. 
Nur fünf Monate zuvor starben 112 ArbeiterInnen in einem Fabrikbrand in Ashu-
lia – einem Vorort Dhakas unweit von Savar. Ferner wird auf Basis konservativer 
Schätzungen davon ausgegangen, dass allein bei Fabrikbränden seit 1990 mehr als 
1.000 ArbeiterInnen in 275 Vorfällen ums Leben kamen und ca. 3.000 Arbeiter-
Innen verletzt wurden (Claeson 2012). Gravierende Mängel in der Gebäudesicher-
heit und im Brandschutz stellen in der Textilindustrie Bangladeschs somit alles 
andere als eine Seltenheit dar und sind seit langem weithin bekannt. Daher sind 
die effektive Umsetzung von diesbezüglichen Arbeitsschutzmaßnahmen neben der 
Erhöhung des Mindestlohns1 sowie der Gewährung des Rechts auf Vereinigungs-
freiheit und Kollektivverhandlungen die gegenwärtig drängendsten Forderungen 
der ArbeitnehmerInnenvertretung. Dieser Beitrag beleuchtet den Unglücksher-
gang von Savar und befasst sich mit den Konsequenzen, die hieraus bisher ge-
zogen wurden. Er basiert unter anderem auf Interviews, die zwischen 2010 und 
2012 in Dhaka mit VertreterInnen von Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisa-
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tionen, Entwicklungs agenturen, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und 
Wissenschaftler Innen geführt wurden. 

Der Einsturz des Rana Plazas

Als die Beschäftigten der Textilfabriken, die im Gebäudekomplex Rana Plaza an-
sässig waren, am 23. April 2013 große Risse im Gebäude bemerkten, waren sie 
alarmiert und folgten der polizeilichen Anordnung, das Gebäude zu verlassen. Als 
sie am darauffolgenden Morgen zum Rana Plaza zurückkehrten, erfuhren sie, dass 
die Beschäftigten der anderen dort ansässigen Betriebe das Gebäude nicht wieder 
betreten hatten. Den ArbeiterInnen der Textilfabriken wurde hingegen fälschlicher-
weise durch Vorgesetzte versichert, dass das Gebäude untersucht und als sicher er-
achtet wurde. Als die ArbeiterInnen hierauf ihre Bedenken vorbrachten, drohte man 
ihnen mit der Verwehrung eines Monatslohns bei Nichtantritt der Arbeit. Folglich 
kehrten die ArbeiterInnen in das Gebäude zurück, das sich wenig später als Todes-
falle erweisen sollte. Nicht zuletzt durch diesen Hergang ist abermals auf äußerst 
dramatische Weise die dringende Notwendigkeit einer ArbeitnehmerInnenvertre-
tung in den Fabriken verdeutlicht worden, die in der entsprechenden Situation auf 
das fundamentale Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz hätte pochen und somit die 
ArbeiterInnen vor Tod oder zum Teil schwerer Verletzung bewahren können. De 
facto war jedoch in keiner der fünf im Rana Plaza vertretenen Fabriken eine solche 
Vertretung exis tent – ein Zustand, der in der Textilbranche Bangladeschs die Re-
gel darstellt. Im Jahre 2009 wurde geschätzt, dass lediglich 5% der ArbeiterInnen 
organisiert sind (Faruque 2009). Die Gründe für den geringen Organisierungsgrad 
im Sektor sind vielfältig.2 Eine besondere Hürde stellt jedoch das Arbeitsrecht dar, 
das erstens einen Organisierungsgrad von 30% der Belegschaft voraussetzt, um 
eine betriebliche Gewerkschaftsgruppe gründen zu können; zweitens sieht es vor, 
dass während des Registrierungsprozesses der Gewerkschaftsgruppe die Liste der 
teilnehmenden ArbeiterInnen an das Fabrikmanagement weitergeleitet wird – ein 
Vorgang, der regelmäßig zu entsprechenden Kündigungen führte –, und drittens 
untersagt es die Vereinigungsfreiheit in Exportproduktionszonen (EPZ) grundsätz-
lich (vgl. Fink 2014). Welche Konsequenzen wurden nun vor dem Hintergrund von 
Savar sowohl hinsichtlich des Arbeitsrechts, des Arbeitsschutzes und des Mindest-
lohns gezogen?

Savar als Weckruf? – Bilanz der bisherigen Maßnahmen

Das Arbeitsrecht wurde unter Androhung des Verlusts von Handelsprivilegien mit 
den USA sowie der Europäischen Union hinsichtlich eines der oben beschriebenen 
Missstände revidiert: So ist der Passus gestrichen worden, der im Registrierungspro-
zess einer Gewerkschaftsgruppe vorsieht, eine Liste der beteiligten Beschäftigten 
an das jeweilige Fabrikmanagement zu senden. Zudem ist eine neue Vorschrift er-
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lassen worden, die weitere Genehmigungen für die bauliche Erweiterung von Fa-
brikgebäuden erfordert und somit die Gebäudesicherheit erhöhen soll. Nach wie vor 
bestehen jedoch die 30%-Hürde hinsichtlich der Gründung einer Gewerkschafts-
gruppe sowie das Verbot von Gewerkschaften in EPZ. Letzteres Verbot wurde gar 
auf weitere Sektoren, wie etwa Krankenhäuser, ausgeweitet (vgl. ILO 2013). Zudem 
erlaubt das novellierte Arbeitsrecht der Regierung, einen Streik zu unterbinden, falls 
er „gravierende Nachteile für die betroffene Gemeinschaft“ mit sich bringe oder 
„dem nationalen Interesse entgegensteht“ (Greenhouse 2013, o.S.).3 Weiterhin darf 
in Fabriken, die in ausländischem Besitz sind oder in Kooperation mit Ausländern 
etabliert wurden, innerhalb der ersten drei Jahre nach Gründung nicht gestreikt wer-
den. Gleichzeitig benötigen Gewerkschaften, die Unterstützungsleistungen aus dem 
Ausland erhalten möchten, nun hierzu eine Genehmigung des Arbeitsministeriums. 
Kurzum: Bangladeschische Gewerkschaften sowie internationale Menschenrechts-
organisationen bilanzieren, dass das novellierte Arbeitsrecht die Organisierung von 
ArbeiterInnen eher zusätzlich erschwert denn erleichtert (ebd.).
Hinsichtlich der Gebäudesicherheit hat die Regierung weiterhin angekündigt, 240 
zusätzliche InspektorInnen einzustellen. Bisher waren 40 (sic!) Inspektoren für die 
Überprüfung von einer Million Gebäuden in Dhaka zuständig. Auch die erhöhte 
Anzahl an InspektorInnen wird jedoch nicht für flächendeckende Überprüfungen aus-
reichen (Yardley 2013). 
Viel Aufmerksamkeit hat das „Bangladeschische Abkommen zu Brandschutz und 
Gebäudesicherheit“ erfahren, das von zwei globalen Gewerkschaften initiiert und 
mittlerweile von mehr als 100 Unternehmen unterzeichnet wurde. Dieses Abkom-
men, das unter anderem durch ein unabhängiges Inspektionsprogramm die Sicher-
heit in den beteiligten Fabriken gewährleisten soll, ist rechtlich verbindlich und sieht 
eine Rolle für Gewerkschaften vor, um deren Position in den Fabriken zu stärken. 
Damit unterscheidet es sich deutlich von größtenteils unwirksamen Corporate-
Social-Responsibility-Maßnahmen.4 Dennoch ist das Abkommen aber auf die frei-
willige Mitwirkung der Unternehmen angewiesen. Nicht unterzeichnet wurde das 
Abkommen beispielsweise von US-amerikanischen und kanadischen Bekleidungs-
firmen. Somit stellt es keine industrieweite Vereinbarung dar und ändert zudem, über 
den Brandschutz und die Gebäudesicherheit hinaus, nichts an weiteren Missständen 
im Sektor. 
Der monatliche Mindestlohn wurde vor dem Hintergrund von Savar und massen-
haften Protesten im Dezember 2013 auf ca. 64 Euro angehoben. Laut Berechnungen 
des Center for Policy Dialogue (CPD) – einem bangladeschischen Think Tank – läge 
ein angemessener Mindestlohn, der für die Bestreitung der Lebenshaltungskosten 
ausreicht, jedoch gegenwärtig bei ca. 77 Euro (Sohel 2013). 
Diese Bilanz zeigt, dass die bisherigen Maßnahmen alles andere als befriedigend 
sind. Der anhaltende Widerstand globaler Konzerne, Verantwortung entlang ihrer 
Lieferketten zu übernehmen, sowie die nach wie vor vorhandene Blockadehaltung 
der Regierung gegenüber Gewerkschaften muss hierbei besonders hervorgehoben 
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werden. Letzteres insbesondere aus dem Grund, da die Katastrophe von Savar durch 
die Existenz einer starken Gewerkschaft höchstwahrscheinlich hätte verhindert wer-
den können.

Anmerkungen

1 Im April 2013 betrug der monatliche Mindestlohn in der Textilindustrie ca. 30 Euro und stellt somit den 

geringsten Mindestlohn weltweit dar. Im Jahre 2010 erreichten die ArbeiterInnen nach monatelangen 

Protesten zuletzt eine entsprechende Anhebung des Mindestlohns von damals ca. 17 Euro. Obgleich 

diese Lohnerhöhung zunächst eindrucksvoll erscheinen mag, muss an dieser Stelle jedoch erwähnt 

werden, dass sie dem rapiden Anstieg der Lebenshaltungskosten in Bangladesch nicht entspricht.

2  Hierzu zählen die starke Repression durch das jeweilige Fabrikmanagement, die kürzere Geschichte 

der Erwerbsbeteiligung von Frauen (80% der Beschäftigten im Sektor sind Frauen), die fehlenden fi-

nanziellen Möglichkeiten der ArbeiterInnen, das insgesamt schlechte Image der Gewerkschaften, das 

unter anderem auf die Kolonialgeschichte zurückzuführen ist (vgl. Rahman/Langford 2012), die män-

nerbündische Strukturierung der Gewerkschaften sowie die fehlende Berücksichtigung der Interessen 

der Arbeiterinnen. Obgleich die Gewerkschaften aufgrund all dieser Gründe in der Vergangenheit wenig 

attraktiv für die weiblichen Beschäftigten waren, hat sich die Gewerkschaftsszene in den letzten Jahren 

gewandelt. Dies drückt sich unter anderem in einer stärkeren Präsenz von Frauen auf Leitungsebenen 

und einer größeren Berücksichtigung der Interessen der weiblichen Beschäftigten aus.

3  Dieser Passus ruft insbesondere daher großen Unmut hervor, da der Arbeitskampf im Betrieb oder auf 

der Straße das bisher einzig wirksame Mittel zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse darstellte. Ob-

gleich hierauf mit starker Repression reagiert wird, hindert dies die ArbeiterInnen nicht daran, weiter 

auf die Straße zu gehen. Im Anschluss an Savar fanden zahlreiche Proteste statt. Zuletzt demonstrier-

ten ca. 50.000 ArbeiterInnen im September 2013 für die Erhöhung des Mindestlohns.

4  Die Tragödie des Rana Plazas ist ein weiterer Beweis für die Unzulänglichkeit von Corporate-Social-

Responsibility-Initiativen: Zwei der dort ansässigen Textilfabriken wurden durch die Business Social 

Compliance Initiative überprüft und als gut befunden und eine weitere Fabrik hat auf ihrer Website 

angegeben, eine Inspektion durch die Service Organization for Compliance Audit Management mit po-

sitivem Ergebnis durchlaufen zu haben. Die Gebäudesicherheit gehörte trotz der bekannten Mängel im 

Sektor nicht zu den hierbei berücksichtigten Qualitätskriterien (vgl. Manik/Yardley/Greenhouse 2013).
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Frauen in Afghanistan ringen um ihre Rechte

JEANNETTE BÖHME

Es galt als Meilenstein im Kampf für Frauenrechte in Afghanistan: das Gesetz zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (EVAW Law). Seit August 2009 stehen zum 
ersten Mal in Afghanistan Vergewaltigung, Gewalt in der Familie sowie Zwangs-
heirat unter Strafe. Frauenrechtlerinnen setzten große Hoffnung in das von Präsi-
dent Hamid Karzai als Dekret erlassene Gesetz. Endlich existierte eine rechtliche 
Grundlage zur Ahndung von Gewaltverbrechen gegen Frauen und Mädchen. Umso 
besorgniserregender ist, dass diese Errungenschaft seit einigen Monaten in Frage 
gestellt oder untergraben wird. 
Im Jahr 2013 dokumentierte die Afghanische Unabhängige Menschenrechtskom-
mission (AIHRC) einen Anstieg der Gewalt gegen Frauen und Mädchen um fast 
25%. Während für die erste Jahreshälfte 2012 insgesamt 3.331 Fälle von Gewalt an 
Frauen und Mädchen registriert wurden, betrug die Zahl der erfassten Fälle im glei-
chen Zeitraum des Folgejahres bereits 4.154 (Afghan Independent Human Rights 
Commission 2013). Die Dunkelziffer liegt laut AIHRC deutlich höher. Ob Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen tatsächlich zugenommen hat oder aufgrund von er-
höhtem Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung mehr Fälle zur Anzeige gebracht 
wurden, bleibt unklar. 
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